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Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz – NTVergG) 
 
 
 
Synopse                  Stand: 19. Mai 2026 
 
 
 

NTVergG  
 

Vom 31. Oktober 2013 (Nds. GVBl. S. 259). 
 

Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. November 2019 (Nds. GVBl. S. 354). 

 

NTVergG 
 

In der Fassung des Regierungsentwurfes, der als 
Drucksache 19/9899 in den Landtag eingebracht 

wurde. 
 

§ 1 – Zweck des Gesetzes 
 

Dieses Gesetz soll einen fairen Wettbewerb bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge gewährleisten sowie 
die umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung durch 
die öffentliche Hand fördern. 

 

§ 1 – Zweck des Gesetzes 
 

1Dieses Gesetz soll einen fairen Wettbewerb bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge gewährleisten sowie 
die umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung durch 
die öffentliche Hand fördern. 2Zudem soll es einen 
Beitrag zum Schutz der Unternehmen sowie der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Unterbie-
tungswettbewerb bei den Arbeitsentgelten leisten. 
3Das Gesetz hat den Zweck, dass öffentliche Aufträge 
an Unternehmen vergeben werden, die ihren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die 
aufgrund dieses Gesetzes festgesetzten Arbeitsent-
gelte gewähren. 

 

§ 2 – Anwendungsbereich 
 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen über Liefer-, Bau- oder Dienstleistun-
gen und von Rahmenvereinbarungen (§ 103 Abs. 1 bis 
5 und § 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen - GWB -) ab einem geschätzten Auf-
tragswert von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 2Für 
die Vergabe von Rahmenvereinbarungen gelten, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, dieselben Vorschrif-
ten dieses Gesetzes wie für die Vergabe entsprechen-
der öffentlicher Aufträge. 3Für die Schätzung gilt § 3 
der Vergabeverordnung vom 12. April 2016 
(BGBl. I S. 624) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 
 
(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Wettbewerbe (§ 103 Abs. 6 GWB) und Kon-
zessionen (§ 105 GWB), 

2. öffentliche Aufträge, die im Namen oder im 
Auftrag des Bundes ausgeführt oder die nach 

§ 2 – Anwendungsbereich 
 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen über Liefer-, Bau- oder Dienstleistun-
gen und von Rahmenvereinbarungen (§ 103 Abs. 1 bis 
5 und § 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen - GWB -) ab einem geschätzten Auf-
tragswert von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 2Für 
die Vergabe von Rahmenvereinbarungen gelten, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, dieselben Vorschrif-
ten dieses Gesetzes wie für die Vergabe entsprechen-
der öffentlicher Aufträge. 3Für Aufträge ohne die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens (Direktauf-
träge) gilt dieses Gesetz nur, soweit sie ausdrücklich 
genannt sind.  4Für die Schätzung gilt § 3 der Vergabe-
verordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624) in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Wettbewerbe (§ 103 Abs. 6 GWB) und Kon-
zessionen (§ 105 GWB), 

2. öffentliche Aufträge, die im Namen oder im 
Auftrag des Bundes ausgeführt oder die nach 
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haushaltsrechtlichen Bestimmungen des 
Bundes vergeben werden. 

2Ferner ist dieses Gesetz nicht anzuwenden, wenn 
1. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen 

Aufträgen über Leistungen, die im Rahmen 
einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder 
im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen an-
geboten werden, den jeweiligen Schwellen-
wert gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 3 GWB nicht erreicht, 

2. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen 
Aufträgen über Architekten- und Ingenieur-
leistungen, bei denen der Gegenstand der 
Leistung eine Aufgabe ist, deren Lösung 
vorab nicht eindeutig und erschöpfend be-
schrieben werden kann, den jeweiligen 
Schwellenwert gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 3 GWB erreicht oder überschreitet, 

3. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen 
Aufträgen, die durch öffentliche Auftragge-
ber nach § 99 Nr. 4 GWB vergeben werden, 
den jeweiligen Schwellenwert gemäß § 106 
Abs. 2 Nr. 1 oder 3 GWB nicht erreicht. 

 
(3) Für Auftragsvergaben, bei denen der geschätzte 
Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert ge-
mäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB erreicht oder 
überschreitet, sind von den folgenden Vorschriften 
nur die Absätze 4 und 6 sowie die §§ 4 bis 6, 8 Abs. 1, 
§§ 10 bis 15, 17 und 18 ergänzend anzuwenden. 
 
(4) Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs gel-
ten die Regelungen dieses Gesetzes für alle Dienstleis-
tungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. EU Nr. L 315 S. 1), geändert durch die Verord-
nung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2016 
(ABl. EU Nr. L 354 S. 22), ab einem geschätzten Auf-
tragswert von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 
 
(5) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes 
sind die niedersächsischen öffentlichen Auftraggeber 
nach § 99 Nrn. 1 bis 4 und § 100 GWB. 
 
(6) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auf-
traggebern anderer Bundesländer, des Bundes oder 
von Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland 
vergeben werden, so ist mit diesen zwecks Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes eine Einigung 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen des 
Bundes vergeben werden. 

2Ferner ist dieses Gesetz nicht anzuwenden, wenn 
1. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen 

Aufträgen über Leistungen, die im Rahmen 
einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder 
im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen an-
geboten werden, den jeweiligen Schwellen-
wert gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 3 GWB nicht erreicht, 

2. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen 
Aufträgen über Architekten- und Ingenieur-
leistungen, bei denen der Gegenstand der 
Leistung eine Aufgabe ist, deren Lösung 
vorab nicht eindeutig und erschöpfend be-
schrieben werden kann, den jeweiligen 
Schwellenwert gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 3 GWB erreicht oder überschreitet, 

3. der geschätzte Auftragswert bei öffentlichen 
Aufträgen, die durch öffentliche Auftragge-
ber nach § 99 Nr. 4 GWB vergeben werden, 
den jeweiligen Schwellenwert gemäß § 106 
Abs. 2 Nr. 1 oder 3 GWB nicht erreicht. 

 
(3) Für Auftragsvergaben, bei denen der geschätzte 
Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert ge-
mäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB erreicht oder 
überschreitet, sind von den folgenden Vorschriften 
nur die Absätze 4 und 6 sowie die §§ 4 bis 6, 8 Abs. 1, 
§§ 10 bis 15, 17 und 18 ergänzend anzuwenden. 
 
(4) Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs gel-
ten die Regelungen dieses Gesetzes für alle Dienstleis-
tungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. EU Nr. L 315 S. 1), geändert durch die Verord-
nung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2016 
(ABl. EU Nr. L 354 S. 22), ab einem geschätzten Auf-
tragswert von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 
 
(5) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes 
sind die niedersächsischen öffentlichen Auftraggeber 
nach § 99 Nrn. 1 bis 4 und § 100 GWB. 
 
(6) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auf-
traggebern anderer Bundesländer, des Bundes oder 
von Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland 
vergeben werden, so ist mit diesen zwecks Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes eine Einigung 
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anzustreben. Kommt diese nicht zustande, so kann 
von den Bestimmungen abgewichen werden. 

anzustreben. Kommt diese nicht zustande, so kann 
von den Bestimmungen abgewichen werden. 

 

§ 3 – Anzuwendende Vorschriften; Verordnungser-
mächtigung 

 
(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen, deren geschätzter Auf-
tragswert die in § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB ge-
nannten Schwellenwerte nicht erreicht, sind die Rege-
lungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1, 
08.02.2017 B1) anzuwenden. 

 
 

(2) 1Bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen, 
deren geschätzter Auftragswert die Schwellenwerte 
nach § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB nicht erreicht, sind 
die Regelungen zu den Ausnahmen in den §§ 108, 
109, 116 Abs. 2, §§ 117 und 145 GWB sowie die §§ 
118 und 128 GWB entsprechend anzuwenden. 2Fer-
ner sind die Regelungen des Abschnitts 1 der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A 
2019) vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) 
anzuwenden. 
 
 
 
(3) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, zur Beschleunigung und 
Vereinfachung von Vergabeverfahren durch Verord-
nung abweichend von den Vergabe- und Vertragsord-
nungen zu regeln 
 

1. Grenzen für Auftragswerte, bis zu deren Er-
reichen eine Auftragsvergabe im Wege einer 
beschränkten Ausschreibung ohne Teilnah-
mewettbewerb, einer Verhandlungsvergabe 
mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder 
einer freihändigen Vergabe nach den 
Vergabe- und Vertragsordnungen zulässig 
ist, sowie weitere Anforderungen an die 
Durchführung dieser Verfahren, 

2. weitere Verfahrenserleichterungen, soweit 
sie sich auf die in den §§ 8 bis 
12, 14, 15, 25, 27 bis 31, 33, 35, 37 bis 
40, 46 und 47 UVgO oder in den §§ 3 bis 3b, 
4a, 6a, 6b, 8 Abs. 2, §§ 10, 12 bis 14a, 16b, 
19, 20 Abs. 3 und 4 und § 22 VOB/A 2019 ge-
regelten Gegenstände beziehen. 

 
(4) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch Verordnung im Ein-
vernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministe-
rium Ausnahmen im Sinne des Absatzes 3 von 

§ 3 – Anzuwendende Vorschriften; Verordnungser-
mächtigung 

 
(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen, deren geschätzter Auf-
tragswert die in § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB ge-
nannten Schwellenwerte nicht erreicht, sind die Rege-
lungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1, 
08.02.2017 B1) in der jeweils geltenden Fassung an-
zuwenden. 

 
(2) 1Bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen, 
deren geschätzter Auftragswert die Schwellenwerte 
nach § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB nicht erreicht, sind 
die Regelungen zu den Ausnahmen in den §§ 108, 
109, 116 Abs. 2, §§ 117 und 145 GWB sowie die §§ 
118 und 128 GWB entsprechend anzuwenden. 2Fer-
ner sind die Regelungen des Abschnitts 1 der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A 
2019) vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2), 
zuletzt geändert durch die Bekanntmachung vom 24. 
November 2025 (Banz AT 16.12.2025 B7), anzuwen-
den. 
 
(3) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, zur Beschleunigung und 
Vereinfachung von Vergabeverfahren und zur Rege-
lung von Direktaufträgen durch Verordnung abwei-
chend von den Vergabe- und Vertragsordnungen zu 
regeln 

1. Grenzen für Auftragswerte, bis zu deren Er-
reichen eine Auftragsvergabe im Wege einer 
beschränkten Ausschreibung ohne Teilnah-
mewettbewerb, einer freihändigen Vergabe 
oder eines Direktauftrages nach den 
Vergabe- und Vertragsordnungen zulässig 
ist, sowie weitere Anforderungen an die 
Durchführung dieser Verfahren, und 

 
2. weitere Verfahrenserleichterungen, soweit 

sie sich auf die in den §§ 8 bis 
12, 14, 15, 25, 27 bis 31, 33, 35, 37 bis 
40, 46 und 47 UVgO oder in den §§ 3 bis 3b, 
4a, 6a, 6b, 8 Abs. 2, §§ 10, 12 bis 14a, 16b, 
19, 20 Abs. 3 und 4 und § 22 VOB/A 2019 ge-
regelten Gegenstände beziehen. 

 
(4) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch Verordnung im Ein-
vernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministe-
rium Ausnahmen im Sinne des Absatzes 3 von 
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anderen landesrechtlich geregelten Vergabevorschrif-
ten auch für Vergaben unterhalb des in § 2 Abs. 1 
Satz 1 bestimmten Auftragswerts zuzulassen. 
 

anderen landesrechtlich geregelten Vergabevorschrif-
ten auch für Vergaben unterhalb des in § 2 Abs. 1 
Satz 1 bestimmten Auftragswerts zuzulassen. 
 

§ 4 – Mindestentgelte 
 
 
(1) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistun-
gen dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, 
die bei Angebotsabgabe erklären, bei der Ausführung 
des Auftrags im Inland 

1. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern im Sinne des § 22 des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) vom 11. August 2014 
(BGBl. I S. 1348), geändert durch Artikel 2 
Abs. 10 des Gesetzes vom 17. Feb-
ruar 2016 (BGBl. I S. 203), in der jeweils gel-
tenden Fassung, mindestens ein Mindestent-
gelt nach den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes und 

2. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die von Regelungen nach § 1 
Abs. 3 MiLoG, insbesondere von Branchen-
tarifverträgen, die nach den Vorgaben 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 
20. April 2009 (BGBl. I S. 799) - AEntG -, zu-
letzt geändert durch Artikel 2 Abs. 11 des 
Gesetzes vom 17. Feb-
ruar 2016 (BGBl. I S. 203), in der jeweils gel-
tenden Fassung, bundesweit zwingend An-
wendung finden, erfasst werden, mindes-
tens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben 
dieser Regelungen 

zu zahlen. 
 
(2) Fehlt bei Angebotsabgabe die Erklärung nach Ab-
satz 1 und wird sie auch nach Aufforderung nicht vor-
gelegt, so ist das Angebot von der Wertung auszu-
schließen. 
 

§ 4 - Mindestarbeitsbedingungen bei Bau- und 
Dienstleistungen; Verordnungsermächtigung 

 
(1) 1Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistun-
gen werden nur an Unternehmen vergeben, die bei 
Angebotsabgabe erklären, ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bei der Ausführung des Auftrags 
im Inland 

1. mindestens ein Arbeitsentgelt nach den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 
vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
369), in der jeweils geltenden Fassung, zu 
zahlen und, 

2. soweit sie von den Regelungen nach § 1 Abs. 
3 MiLoG, insbesondere von Branchentarif-
verträgen, die nach den Vorgaben des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) vom 
20. April 2009 (BGBl. I S. 799), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369), in der 
jeweils geltenden Fassung, bundesweitzwin-
gend Anwendung finden, erfasst werden, 
mindestens die Arbeitsbedingungen nach 
den Vorgaben dieser Regelungen zu gewäh-
ren und 

3. mindestens die Arbeitsbedingungen eines 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrags nach § 
5 Tarifvertragsgesetz vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1323), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 
S.1055), in dessen Geltungsbereich sie fal-
len, zu gewähren und 

4. für Leistungen, die einer Verordnung oder 
mehreren Verordnungen nach Absatz 2 un-
terliegen, mindestens die Entgelte zu gewäh-
ren, die den Vorgaben der jeweiligen Verord-
nung entsprechen, und Änderungen wäh-
rend der Ausführungslaufzeit nachzuvollzie-
hen. 

2In der Erklärung nach Satz 1 Nr. 4 gibt das Unterneh-
men an, dass es Mitglied im tarifschließenden Ver-
band ist und den der Verordnung nach Absatz 2 zu-
grunde gelegten Tarifvertrag verbindlich anwendet. 
3Als Nachweis für die Mitgliedschaft im tarifschließen-
den Verband ist eine Bescheinigung beizufügen, die 
von der zuständigen Arbeitgeberorganisation auszu-
stellen ist. 4Alternativ erklärt das Unternehmen, dass 
es für den Zeitraum der Auftragsausführung die in der 
Verordnung festgelegten Entgelte gewähren wird. 
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5Dazu hat es die für die Auftragsausführung voraus-
sichtlich eingesetzten Beschäftigten nach ihrer An-
zahl, Entgeltgruppe und Tätigkeitsdauer anzugeben. 
6Treffen das Unternehmen mehr als nur eine der Ver-
pflichtungen nach Satz 1, so ist die für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer günstigste Regelung 
maßgeblich. 
 
(2) 1Das für Arbeitsrecht zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, die Entgelte (Stunden- oder Monatslöhne 
ohne Zuschläge oder Sonderzahlungen) im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 durch Verordnung auf der 
Grundlage der jeweils geltenden Branchentarifver-
träge mit tariffähigen Gewerkschaften festzulegen. 
2Das Ministerium überprüft regelmäßig, mindestens 
aber alle zwei Jahre, ob die Verordnungen wegen Än-
derungen der zugrundliegenden Branchentarifver-
träge anzupassen sind. 
 
(3) 1Sind in einer Branche konkurrierende Tarifver-
träge gleichermaßen anwendbar, ist auf die überwie-
gende Bedeutung der Tarifverträge für die Arbeitsbe-
dingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Niedersachsen abzustellen. 2Hierbei muss ins-
besondere auf 

1. die Zahl der bei den jeweils tarifgebundenen 
Arbeitgebern beschäftigten unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fallenden Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 

2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags fallenden Mitglieder 
der Gewerkschaft, die den Tarifvertrag ge-
schlossen hat, 

Bezug genommen werden. 
 
(4) Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Be-
kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen an, 
welche Verordnungen nach Absatz 2 für die Ausfüh-
rung des Auftrags einschlägig sind. 
 
(5) Fehlt bei Angebotsabgabe die Erklärung nach Ab-
satz 1 und wird sie auch nach Aufforderung nicht vor-
gelegt, so ist das Angebot von der Wertung auszu-
schließen. 
 
(6) 1Bei Direktaufträgen über Bau- und Dienstleistun-
gen, deren Auftragswert mindestens 20 000 Euro 
(ohne Umsatzsteuer) beträgt, müssen die öffentlichen 
Auftraggeber Vertragsbedingungen verwenden,  

1. durch die die beauftragten Unternehmen 
verpflichtet sind, die in Absatz 1 Satz 1 Nrn. 
1 bis 4 genannten Vorgaben einzuhalten, und 

2. die dem öffentlichen Auftraggeber und der 
Kontrollstelle nach den §§ 14 und 14 a ein 
Recht zur Kontrolle und Prüfung der 
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Einhaltung der Vorgaben im dort geregelten 
Umfang einräumen. 

2Jedes Unternehmen, das einen solchen Auftrag an 
ein Nachunternehmen vergibt, hat vertraglich sicher-
zustellen, dass das Nachunternehmen die dem Unter-
nehmen nach Satz 1 auferlegten Verpflichtungen 
übernimmt. 3§ 15 gilt entsprechend.  
 

(7) 1Von dem für Arbeitsrecht zuständigen Ministe-
rium wird eine Servicestelle Tariftreue eingerichtet, 
die über die Entgelte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 4 informiert. 2Die Servicestelle macht Muster zur 
Abgabe von Erklärungen nach Absatz 1 öffentlich be-
kannt. 

 

§ 5 - Tariftreue im öffentlichen Personenverkehr auf 
Straße und Schiene 

 
(1) 1Öffentliche Aufträge über Dienstleistungen im Be-
reich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße 
und Schiene im Sinne von § 2 Abs. 4 dürfen nur an 
Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsab-
gabe erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei der Ausführung des Auftrags mindestens 
das in Niedersachsen für diese Leistung in einem der 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähi-
gen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgese-
hene Entgelt unter den dort jeweils vorgesehenen Be-
dingungen zu zahlen und während der Ausführungs-
laufzeit Änderungen nachzuvollziehen. 2Bei Aus-
schreibungen für grenzüberschreitenden Verkehr 
kann auch ein einschlägiger und repräsentativer Tarif-
vertrag aus dem jeweiligen Nachbarstaat der Bundes-
republik Deutschland zugrunde gelegt werden. 3Kann 
dabei mit dem öffentlichen Auftraggeber oder den öf-
fentlichen Auftraggebern aus den Nachbarstaaten der 
Bundesrepublik Deutschland keine Einigung über die 
Vorgabe der einschlägigen und repräsentativen Tarif-
verträge erzielt werden, so soll die Beachtung eines 
einschlägigen Tarifvertrags vorgegeben werden. 4Ist 
auch dies nicht möglich, so findet Satz 1 keine Anwen-
dung. 5Sind die tarifvertraglich zustehenden Entgelt-
leistungen in mehreren Tarifverträgen geregelt, so 
gelten diese als ein Tarifvertrag. 
 
(2) 1Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Be-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen des öf-
fentlichen Auftrags an, welche repräsentativen Tarif-
verträge für die Ausführung des Auftrags einschlägig 
sind. 2Hat das für Arbeitsrecht zuständige Ministerium 
eine Liste der repräsentativen Tarifverträge veröffent-
licht, so reicht es aus, die Tarifverträge durch Bezug-
nahme auf die Liste zu bezeichnen und anzugeben, 
wo die Liste veröffentlicht ist. 
 

§ 5 - Tariftreue im öffentlichen Personenverkehr auf 
Straße und Schiene 

 
(1) 1Öffentliche Aufträge über Dienstleistungen im Be-
reich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße 
und Schiene im Sinne von § 2 Abs. 4 dürfen nur an 
Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsab-
gabe erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei der Ausführung des Auftrags mindestens 
das in Niedersachsen für diese Leistung in einem der 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähi-
gen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgese-
hene Entgelt unter den dort jeweils vorgesehenen Be-
dingungen zu zahlen und während der Ausführungs-
laufzeit Änderungen nachzuvollziehen. 2Bei Aus-
schreibungen für grenzüberschreitenden Verkehr 
kann auch ein einschlägiger und repräsentativer Tarif-
vertrag aus dem jeweiligen Nachbarstaat der Bundes-
republik Deutschland zugrunde gelegt werden. 3Kann 
dabei mit dem öffentlichen Auftraggeber oder den öf-
fentlichen Auftraggebern aus den Nachbarstaaten der 
Bundesrepublik Deutschland keine Einigung über die 
Vorgabe der einschlägigen und repräsentativen Tarif-
verträge erzielt werden, so soll die Beachtung eines 
einschlägigen Tarifvertrags vorgegeben werden. 4Ist 
auch dies nicht möglich, so findet Satz 1 keine Anwen-
dung. 5Sind die tarifvertraglich zustehenden Entgelt-
leistungen in mehreren Tarifverträgen geregelt, so 
gelten diese als ein Tarifvertrag. 
 
(2) 1Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Be-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen des öf-
fentlichen Auftrags an, welche repräsentativen Tarif-
verträge für die Ausführung des Auftrags einschlägig 
sind. 2Hat das für Arbeitsrecht zuständige Ministerium 
eine Liste der repräsentativen Tarifverträge veröffent-
licht, so reicht es aus, die Tarifverträge durch Bezug-
nahme auf die Liste zu bezeichnen und anzugeben, 
wo die Liste veröffentlicht ist. 
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(3) Fehlt bei Angebotsabgabe die Tariftreueerklärung 
im Sinne des Absatzes 1 und wird sie auch nach Auf-
forderung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der 
Wertung auszuschließen. 
 
(4) 1Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zu-
ständige Ministerium stellt fest, welche Tarifverträge 
repräsentativ sind. 2Merkmale der Repräsentativität 
sind  

1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen 
Arbeitgebern beschäftigten unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fallenden Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags fallenden Mitglieder 
der Gewerkschaft, die den Tarifvertrag ge-
schlossen hat. 

3Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zustän-
dige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für 
Öffentliches Auftragswesen und dem für Verkehr zu-
ständigen Ministerium durch Verordnung das Verfah-
ren, in dem festgestellt wird, welche Tarifverträge re-
präsentativ sind, sowie die Art der Veröffentlichung 
dieser Tarifverträge; in der Verordnung können wei-
tere Merkmale der Repräsentativität festgelegt wer-
den. 4Die Verordnung regelt, dass im Verfahren zur 
Feststellung der Repräsentativität ein paritätisch aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Tarifpartner zu-
sammengesetzter Beirat beratend mitwirkt. 
 
 
 
 
 
 
(5) 1Bei dem für Öffentliches Auftragswesen zuständi-
gen Ministerium wird eine Servicestelle eingerichtet, 
die über dieses Gesetz sowie über Tarifregelungen 
nach Absatz 1 informiert und die Entgeltregelungen 
aus den einschlägigen Tarifverträgen unentgeltlich zur 
Verfügung stellt. 2Die Servicestelle macht Muster zur 
Abgabe von Erklärungen nach § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 
1 öffentlich bekannt. 
 

(3) Fehlt bei Angebotsabgabe die Tariftreueerklärung 
im Sinne des Absatzes 1 und wird sie auch nach Auf-
forderung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der 
Wertung auszuschließen. 
 
(4) 1Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zu-
ständige Ministerium stellt fest, welche Tarifverträge 
repräsentativ sind. 2Merkmale der Repräsentativität 
sind  

1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen 
Arbeitgebern beschäftigten unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fallenden Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags fallenden Mitglieder 
der Gewerkschaft, die den Tarifvertrag ge-
schlossen hat. 

3Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zustän-
dige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für 
Öffentliches Auftragswesen und dem für Verkehr zu-
ständigen Ministerium durch Verordnung das Verfah-
ren, in dem festgestellt wird, welche Tarifverträge re-
präsentativ sind, sowie die Art der Veröffentlichung 
dieser Tarifverträge; in der Verordnung können wei-
tere Merkmale der Repräsentativität festgelegt wer-
den. 4Die Verordnung regelt, dass im Verfahren zur 
Feststellung der Repräsentativität ein paritätisch aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Tarifpartner zu-
sammengesetzter Beirat beratend mitwirkt. 5Das für 
Arbeitsrecht zuständige Ministerium überprüft regel-
mäßig, mindestens alle zwei Jahre, ob ein Tarifvertrag 
weiterhin die Voraussetzungen der Repräsentativität 
erfüllt. 6Hierbei wirkt der Beirat aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Tarifpartner beratend mit 
 
(5) 1Die Servicestelle nach § 4 Abs. 7 informiert über 
Tariftreueregelungen nach Absatz 1 und stellt die Ent-
geltregelungen aus den einschlägigen Tarifverträgen 
unentgeltlich zur Verfügung. 2Sie macht Muster zur 
Abgabe der Erklärung nach Absatz 1 öffentlich be-
kannt. 

 

§ 6 - Betreiberwechsel bei der Erbringung von Per-
sonenverkehrsdiensten 

 
1Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, vom aus-
gewählten Betreiber gemäß Artikel 4 Abs. 5 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu verlangen, dass 
dieser die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
bisherigen Betreibers zu deren bisherigen Arbeitsbe-
dingungen übernimmt, so verpflichtet er den bisheri-
gen Betreiber, ihm die hierzu erforderlichen Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen oder Einsicht in Lohn- 

§ 6 - Betreiberwechsel bei der Erbringung von Per-
sonenverkehrsdiensten 

 
1Der öffentliche Auftraggeber hat vom ausgewählten 
Betreiber gemäß Artikel 4 Abs. 5 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 zu verlangen, dass dieser die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des bisheri-
gen Betreibers zu deren bisherigen Arbeitsbedingun-
gen übernimmt. 2Der bisherige Betreiber stellt dem 
öffentlichen Auftraggeber auf dessen Anforderung 
die hierzu erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
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und Meldeunterlagen, Bücher und andere Geschäfts-
unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren, aus de-
nen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hervorge-
hen oder abgeleitet werden können. 2Hierdurch ent-
stehende Aufwendungen des bisherigen Betreibers 
werden durch den öffentlichen Auftraggeber erstat-
tet. 

 

oder gewährt ihm Einsicht in Lohn- und Meldeunter-
lagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen sowie 
Aufzeichnungen, aus denen Umfang, Art, Dauer und 
tatsächliche Entlohnung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hervorgehen oder abgeleitet werden 
können. 3Hierdurch entstehende Aufwendungen des 
bisherigen Betreibers werden durch den öffentlichen 
Auftraggeber erstattet. 

§ 7 – Unangemessen niedrig erscheinende Ange-
botspreise bei Bauleistungen 

 
1Erscheint bei Bauleistungen ein Angebotspreis unan-
gemessen niedrig und hat der öffentliche Auftragge-
ber deswegen die Angemessenheit des Angebotsprei-
ses zu prüfen (§ 16d Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2019), so sind 
die Unternehmen verpflichtet, die ordnungsgemäße 
Kalkulation nachzuweisen. 2Ein Angebotspreis er-
scheint jedenfalls dann unangemessen niedrig im 
Sinne von § 16d Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2019, wenn das 
Angebot, auf das der Zuschlag erteilt werden soll, um 
mindestens 10 vom Hundert vom nächsthöheren An-
gebot abweicht. 3Kommt ein Unternehmen der Ver-
pflichtung nach Satz 1 nicht innerhalb einer vom öf-
fentlichen Auftraggeber gesetzten Frist nach, so ist es 
vom weiteren Verfahren auszuschließen. 

 

§ 7 – Unangemessen niedrig erscheinende Ange-
botspreise bei Bauleistungen 

 
1Erscheint bei Bauleistungen ein Angebotspreis unan-
gemessen niedrig und hat der öffentliche Auftragge-
ber deswegen die Angemessenheit des Angebotsprei-
ses zu prüfen (§ 16d Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2019), so sind 
die Unternehmen verpflichtet, die ordnungsgemäße 
Kalkulation nachzuweisen. 2Ein Angebotspreis er-
scheint jedenfalls dann unangemessen niedrig im 
Sinne von § 16d Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2019, wenn das 
Angebot, auf das der Zuschlag erteilt werden soll, um 
mindestens 20 vom Hundert vom nächsthöheren An-
gebot abweicht. 3Kommt ein Unternehmen der Ver-
pflichtung nach Satz 1 nicht innerhalb einer vom öf-
fentlichen Auftraggeber gesetzten Frist nach, so ist es 
vom weiteren Verfahren auszuschließen. 

 

§ 9 – Nachweise 
 

(1) Die nach diesem Gesetz vorzulegenden Nachweise 
und Erklärungen können gemäß den Vergabe- und 
Vertragsordnungen sowie gemäß der Vergabeverord-
nung im Wege der Präqualifikation auch erbracht wer-
den, soweit diese Nachweise und Erklärungen für die 
Aufnahme in ein Präqualifikationsverzeichnis, ein 
amtliches Verzeichnis oder ein Zertifizierungssystem 
nicht erforderlich sind. 
 
(2) 1Bei der Vergabe von Bauaufträgen hat das Unter-
nehmen, das den Zuschlag erhalten soll, für den Fall, 
dass es nicht in das Präqualifikationsverzeichnis des 
Vereins für die Qualifizierung von Bauunternehmen 
eingetragen ist, durch Unterlagen, die nicht älter als 
ein Jahr sein dürfen, den Nachweis der vollständigen 
Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung zu erbringen. 2Die Unterlagen müssen von 
dem zuständigen in- oder ausländischen Sozialversi-
cherungsträger ausgestellt sein. 3Der Nachweis nach 
Satz 1 kann durch eine Bescheinigung des ausländi-
schen Staates erbracht werden. 4Bei fremdsprachigen 
Bescheinigungen ist eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 

 

§ 9 - Nachweise 
 

Die nach diesem Gesetz vorzulegenden Nachweise 
und Erklärungen können gemäß den Vergabe- und 
Vertragsordnungen sowie gemäß der Vergabeverord-
nung im Wege der Präqualifikation auch erbracht wer-
den, soweit diese Nachweise und Erklärungen für die 
Aufnahme in ein Präqualifikationsverzeichnis, ein 
amtliches Verzeichnis oder ein Zertifizierungssystem 
nicht erforderlich sind. 
 

 

§ 9 – Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
 

§ 9 – Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
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(1) 1Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichti-
gen. 2Daher sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Leistungen in den Vergabeunterlagen nach Art und 
Umfang so in der Menge aufgeteilt (Teillose) und ge-
trennt nach Fachgebieten (Fachlose) festzulegen, dass 
kleine und mittlere Unternehmen am Wettbewerb 
teilnehmen und beim Zuschlag berücksichtigt werden 
können. 3Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusam-
men vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder 
technische Gründe dies erfordern. 4Generalunterneh-
mervergaben stellen den Ausnahmefall dar und be-
dürfen einer gesonderten Begründung. 
 
(2) Öffentliche Auftraggeber sollen kleine und mitt-
lere Unternehmen bei beschränkten Ausschreibun-
gen ohne Teilnahmewettbewerb, Verhandlungsverga-
ben ohne Teilnahmewettbewerb und freihändigen 
Vergaben in angemessenem Umfang zur Angebotsab-
gabe auffordern. 

 

(1) 1Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichti-
gen. 2Daher sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Leistungen in den Vergabeunterlagen nach Art und 
Umfang so in der Menge aufgeteilt (Teillose) und ge-
trennt nach Fachgebieten (Fachlose) festzulegen, dass 
kleine und mittlere Unternehmen am Wettbewerb 
teilnehmen und beim Zuschlag berücksichtigt werden 
können. 3Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusam-
men vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder 
technische Gründe dies erfordern. 4Generalunterneh-
mervergaben stellen den Ausnahmefall dar und be-
dürfen einer gesonderten Begründung. 
 
(2) Öffentliche Auftraggeber sollen kleine und mitt-
lere Unternehmen bei beschränkten Ausschreibun-
gen ohne Teilnahmewettbewerb, Verhandlungsverga-
ben ohne Teilnahmewettbewerb und freihändigen 
Vergaben in angemessenem Umfang zur Angebotsab-
gabe auffordern. 

 

§ 10 – Umweltverträgliche Beschaffung 
 

 
1Öffentliche Auftraggeber können bei der Festlegung 
der Anforderungen an die zu beschaffenden Gegen-
stände oder Leistungen berücksichtigen, inwieweit 
deren Erstellung, Lieferung, Nutzung und Entsorgung 
umweltverträglich erfolgt. 2Entsprechende Anforde-
rungen müssen im sachlichen Zusammenhang mit 
dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der 
Leistungsbeschreibung ergeben. 

 

§ 10 – Umweltverträgliche und klimafreundliche Be-
schaffung 

 
1Öffentliche Auftraggeber können bei der Festlegung 
der Anforderungen an die zu beschaffenden Leistun-
gen berücksichtigen, dass deren Erstellung, Lieferung, 
Nutzung und Entsorgung umweltverträglich und kli-
mafreundlich, insbesondere in Bezug auf die Verrin-
gerung von Treibhausgasemissionen, erfolgt. 2Ent-
sprechende Anforderungen müssen im sachlichen Zu-
sammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen 
und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. 3Öf-
fentliche Auftraggeber können als Nachweis dafür, 
dass die Leistung die festgelegten Anforderungen an 
Umweltverträglichkeit, Klimafreundlichkeit und den 
damit verbundenen Umweltnutzen erfüllt, nach den 
einschlägigen vergaberechtlichen Vorschriften die 
Vorlage von Bescheinigungen einer Konformitätsbe-
wertungsstelle oder von Gütezeichen verlangen. 

 

§ 11 – Berücksichtigung sozialer Kriterien 
 

(1) 1Öffentliche Auftraggeber können soziale Kriterien 
als Anforderungen an die Unternehmen berücksichti-
gen. 2Soziale Anforderungen dürfen nur für die Auf-
tragsausführung und nur an Unternehmen mit min-
destens 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gestellt werden. 
 
(2) Zu berücksichtigende soziale Kriterien können ins-
besondere sein: 

1. die Beschäftigung von schwerbehinderten 
Menschen, 

§ 11 – Berücksichtigung sozialer Kriterien 
 

(1) 1Öffentliche Auftraggeber können soziale Kriterien 
als Anforderungen an die Unternehmen berücksichti-
gen. 2Soziale Anforderungen dürfen nur für die Auf-
tragsausführung und nur an Unternehmen mit min-
destens 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gestellt werden. 3§ 4 bleibt unberührt. 
 
(2) Zu berücksichtigende soziale Kriterien können ins-
besondere sein: 

1. die Beschäftigung von schwerbehinderten 
Menschen, 
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2. die Förderung der Chancengleichheit und 
Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Beruf, 

3. die Beschäftigung von Auszubildenden, 
4. die Beteiligung an tariflichen Umlageverfah-

ren zur Sicherung der beruflichen Erstausbil-
dung oder an Ausbildungsverbünden oder 

5. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. 
 

2. die Förderung der Chancengleichheit und 
Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Beruf, 

3. die Beschäftigung von Auszubildenden, 
4. die Beteiligung an tariflichen Umlageverfah-

ren zur Sicherung der beruflichen Erstausbil-
dung oder an Ausbildungsverbünden oder 

5. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. 
 

§ 12 – Beachtung von ILO-Mindestanforderungen 
an die Arbeitsbedingungen 

 
(1) 1Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungen ist darauf hinzuwirken, dass im Anwendungs-
bereich des Absatzes 2 keine Waren Gegenstand der 
Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kern-
arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) festgelegten Mindestanforderungen ge-
wonnen oder hergestellt worden sind. 2Diese Min-
destanforderungen ergeben sich aus 

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- 
oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 
(BGBl. 1956 II S. 641), 

2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Verei-
nigungsfreiheit und den Schutz des Vereini-
gungsrechtes vom 9. Juli 1948 
(BGBl. 1956 II S. 2073), 

3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die An-
wendung der Grundsätze des Vereinigungs-
rechtes und des Rechtes zu Kollektivver-
handlungen vom 1. Juli 1949 
(BGBl. 1955 II S. 1123), 

4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die 
Gleichheit des Entgelts männlicher und 
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit vom 29. Juni 1951 
(BGBl. 1956 II S. 24), 

5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Ab-
schaffung der Zwangsarbeit vom 
25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442), 

6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Dis-
kriminierung in Beschäftigung und Beruf 
vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98), 

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202) und 

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-
seitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit vom 17. Juni 1999 
(BGBl. 2001 II S. 1291). 
 

(2) 1Die Landesregierung bestimmt durch Verord-
nung, auf welche Produktgruppen oder Herstellungs-
verfahren Absatz 1 anzuwenden ist und welchen 

§ 12 – Beachtung von ILO-Mindestanforderungen 
an die Arbeitsbedingungen 

 
(1) 1Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungen ist darauf hinzuwirken, dass im Anwendungs-
bereich des Absatzes 2 keine Waren Gegenstand der 
Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kern-
arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) festgelegten Mindestanforderungen ge-
wonnen oder hergestellt worden sind. 2Diese Min-
destanforderungen ergeben sich aus 

9. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- 
oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 
(BGBl. 1956 II S. 641), 

10. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Verei-
nigungsfreiheit und den Schutz des Vereini-
gungsrechtes vom 9. Juli 1948 
(BGBl. 1956 II S. 2073), 

11. dem Übereinkommen Nr. 98 über die An-
wendung der Grundsätze des Vereinigungs-
rechtes und des Rechtes zu Kollektivver-
handlungen vom 1. Juli 1949 
(BGBl. 1955 II S. 1123), 

12. dem Übereinkommen Nr. 100 über die 
Gleichheit des Entgelts männlicher und 
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit vom 29. Juni 1951 
(BGBl. 1956 II S. 24), 

13. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Ab-
schaffung der Zwangsarbeit vom 
25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442), 

14. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Dis-
kriminierung in Beschäftigung und Beruf 
vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98), 

15. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202) und 

16. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-
seitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit vom 17. Juni 1999 
(BGBl. 2001 II S. 1291). 
 

(2) 1Die Landesregierung bestimmt durch Verord-
nung, auf welche Produktgruppen oder Herstellungs-
verfahren Absatz 1 anzuwenden ist und welchen 
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Mindestinhalt die vertraglichen Regelungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 haben sollen. 2Die Verordnung trifft Best-
immungen zu Zertifizierungen und Nachweisen sowie 
zur vertraglichen Ausgestaltung von Kontrollen und 
vertraglichen Sanktionen. 
 

Mindestinhalt die vertraglichen Regelungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 haben sollen. 2Die Verordnung trifft Best-
immungen zu Zertifizierungen und Nachweisen sowie 
zur vertraglichen Ausgestaltung von Kontrollen und 
vertraglichen Sanktionen. 

 

§ 13 – Nachunternehmen, Verleihunternehmen 
 

(1) 1Soweit Nachunternehmen bei der Ausführung 
des Auftrags eingesetzt werden, muss sich das Unter-
nehmen verpflichten, den eingesetzten Nachunter-
nehmen die Erklärung nach § 4 Abs. 1 und bei Bau-
leistungen außerdem den Nachweis nach § 8 
Abs. 2 abzuverlangen und diese Erklärungen und 
Nachweise dem öffentlichen Auftraggeber vorzule-
gen. 2Soweit bei Aufträgen nach § 2 Abs. 4 Unterauf-
träge im Sinne von Artikel 4 Abs. 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erteilt werden, muss sich 
das Unternehmen verpflichten, den eingesetzten 
Nachunternehmen stattdessen die Erklärung nach § 5 
Abs. 1 abzuverlangen und dem öffentlichen Auftrag-
geber vorzulegen. 3Das Unternehmen, das einen Auf-
trag an ein Nachunternehmen vergibt, hat vertraglich 
sicherzustellen, dass das Nachunternehmen die ihm 
nach Satz 1 aufzuerlegenden Verpflichtungen über-
nimmt und die Verpflichtungen, auf die sich die in 
Satz 1 genannten Erklärungen und Nachweise bezie-
hen, einhält. 4Für Nachunternehmen gilt § 8 
Abs. 1 entsprechend. 5Werden bei der Ausführung 
des Auftrags Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
überlassen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG) in der Fassung vom 
3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Au-
gust 2014 (BGBl. I S. 1348), in der jeweils geltenden 
Fassung, so gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend. 
 
(2) 1Bei der Vergabe von Bauaufträgen haben die Un-
ternehmen bei Abgabe ihres Angebots ein Verzeichnis 
der Leistungen, die durch Nachunternehmen erbracht 
werden sollen, vorzulegen. 2Der öffentliche Auftrag-
geber legt in den Vergabeunterlagen fest, ob die 
Nachunternehmen, die die Unternehmen für diese 
Leistungen einsetzen wollen, vor Zuschlagserteilung 
benannt werden müssen. 3Nach Zuschlagserteilung 
bedarf die Einschaltung oder der Wechsel eines Nach-
unternehmens der Zustimmung des öffentlichen Auf-
traggebers. 4Für die Einschaltung und den Wechsel ei-
nes Verleihunternehmens gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend. 
 
(3) Auf die Vorlage von Erklärungen und Nachweisen 
kann der öffentliche Auftraggeber verzichten, soweit 
der Anteil des Auftrags, der auf das jeweilige 

§ 13 – Nachunternehmen, Verleihunternehmen 
 

(1) 1Soweit Nachunternehmen bei der Ausführung 
des Auftrags eingesetzt werden, muss sich das Unter-
nehmen verpflichten, den eingesetzten Nachunter-
nehmen die Erklärung nach § 4 Abs. 1 abzuverlangen 
und diese Erklärungen und Nachweise dem öffentli-
chen Auftraggeber vorzulegen. 2Soweit bei Aufträgen 
nach § 2 Abs. 4 Unteraufträge im Sinne von Artikel 4 
Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erteilt 
werden, muss sich das Unternehmen verpflichten, 
den eingesetzten Nachunternehmen stattdessen die 
Erklärung nach § 5 Abs. 1 abzuverlangen und dem öf-
fentlichen Auftraggeber vorzulegen. 3Das Unterneh-
men, das einen Auftrag an ein Nachunternehmen 
vergibt, hat vertraglich sicherzustellen, dass das Nach-
unternehmen die ihm nach Satz 1 aufzuerlegenden 
Verpflichtungen übernimmt und die Verpflichtungen, 
auf die sich die in Satz 1 genannten Erklärungen und 
Nachweise beziehen, einhält. 4Für Nachunternehmen 
gilt § 8 entsprechend. 5Werden bei der Ausführung 
des Auftrags Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
überlassen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG) in der Fassung vom 
3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Au-
gust 2014 (BGBl. I S. 1348), in der jeweils geltenden 
Fassung, so gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend. 
 
 
 
(2) 1Bei der Vergabe von Bauaufträgen haben die Un-
ternehmen bei Abgabe ihres Angebots ein Verzeichnis 
der Leistungen, die durch Nachunternehmen erbracht 
werden sollen, vorzulegen. 2Der öffentliche Auftrag-
geber legt in den Vergabeunterlagen fest, ob die 
Nachunternehmen, die die Unternehmen für diese 
Leistungen einsetzen wollen, vor Zuschlagserteilung 
benannt werden müssen. 3Nach Zuschlagserteilung 
bedarf die Einschaltung oder der Wechsel eines Nach-
unternehmens der Zustimmung des öffentlichen Auf-
traggebers. 4Für die Einschaltung und den Wechsel ei-
nes Verleihunternehmens gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend. 
 
(3) Auf die Vorlage von Erklärungen und Nachweisen 
kann der öffentliche Auftraggeber verzichten, soweit 
der Anteil des Auftrags, der auf das jeweilige 
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Nachunternehmen entfällt, weniger als 3.000 Euro 
(ohne Umsatzsteuer) beträgt. 
 

Nachunternehmen entfällt, weniger als 3.000 Euro 
(ohne Umsatzsteuer) beträgt. 

 

§ 14 – Kontrollen 
 

(1) 1Die öffentlichen Auftraggeber sind gehalten, Kon-
trollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob die be-
auftragten Unternehmen sowie die jeweiligen Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die von ihnen 
im Hinblick auf dieses Gesetz übernommenen verga-
berechtlichen Verpflichtungen einhalten. 2Das beauf-
tragte Unternehmen sowie die jeweiligen Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen sind verpflichtet, 
dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der 
Verpflichtungen nach Satz 1 auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber darf Einsicht in Un-
terlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterla-
gen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen und 
Aufzeichnungen, nehmen, aus denen Umfang, Art, 
Dauer und tatsächliche Entlohnung der Beschäftigten 
hervorgehen oder abgeleitet werden, um die Einhal-
tung der vergaberechtlichen Verpflichtungen nach 
Absatz 1 Satz 1 zu überprüfen, die sich auf die Be-
schäftigten beziehen. 
 
(3) Liegen den öffentlichen Auftraggebern Anhalts-
punkte dafür vor, dass die sich aus den Erklärungen 
nach § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflich-
tungen nicht eingehalten werden, so sind sie zur 
Durchführung von Kontrollen verpflichtet. 
 
(4) 1Das beauftragte Unternehmen sowie die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen haben vollstän-
dige und prüffähige Unterlagen nach Absatz 2 über 
die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. 2Auf 
Verlangen des öffentlichen Auftraggebers sind ihm 
diese Unterlagen vorzulegen. 3Das beauftragte Unter-
nehmen sowie die Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglich-
keit solcher Kontrollen hinzuweisen. 
 
(5) Die Rechte des öffentlichen Auftraggebers nach 
Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 und 4 zur Einsicht-
nahme in Unterlagen sowie die Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten des beauftragten Unternehmens, 
der jeweiligen Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen sind vertraglich sicherzustellen. 
 
(6) Die Servicestelle nach § 5 Abs. 5 nimmt Hinweise 
zu öffentlichen Aufträgen entgegen, die Anlass für 
Kontrollen nach Absatz 1 oder 3 sein können, und lei-
tet diese an den jeweiligen öffentlichen Auftraggeber 
weiter. 

§ 14 – Kontrollen 
 

(1) 1Die öffentlichen Auftraggeber sind gehalten, Kon-
trollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob die be-
auftragten Unternehmen sowie die jeweiligen Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die von ihnen 
im Hinblick auf dieses Gesetz übernommenen verga-
berechtlichen Verpflichtungen einhalten. 2Das beauf-
tragte Unternehmen sowie die jeweiligen Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen sind verpflichtet, 
dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der 
Verpflichtungen nach Satz 1 auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber darf Einsicht in Un-
terlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterla-
gen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen und 
Aufzeichnungen, nehmen, aus denen Umfang, Art, 
Dauer und tatsächliche Entlohnung der Beschäftigten 
hervorgehen oder abgeleitet werden, um die Einhal-
tung der vergaberechtlichen Verpflichtungen nach 
Absatz 1 Satz 1 zu überprüfen, die sich auf die Be-
schäftigten beziehen. 
 
(3) Liegen den öffentlichen Auftraggebern Anhalts-
punkte dafür vor, dass die sich aus den Erklärungen 
nach § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflich-
tungen nicht eingehalten werden, so sind sie zur 
Durchführung von Kontrollen verpflichtet. 
 
(4) 1Das beauftragte Unternehmen sowie die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen haben vollstän-
dige und prüffähige Unterlagen nach Absatz 2 über 
die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. 2Auf 
Verlangen des öffentlichen Auftraggebers sind ihm 
diese Unterlagen vorzulegen. 3Das beauftragte Unter-
nehmen sowie die Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglich-
keit solcher Kontrollen hinzuweisen. 
 
(5) Die Rechte des öffentlichen Auftraggebers nach 
Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 und 4 zur Einsicht-
nahme in Unterlagen sowie die Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten des beauftragten Unternehmens, 
der jeweiligen Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen sind vertraglich sicherzustellen. 
 
(6) Die Servicestelle nach § 4 Abs. 7 nimmt Hinweise 
zu öffentlichen Aufträgen entgegen, die Anlass für 
Kontrollen nach Absatz 1 oder 3 sein können, und lei-
tet diese an den jeweiligen öffentlichen Auftraggeber 
weiter. 
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 § 14a – Kontrollstelle Tariftreue 
 

(1) 1Beim Land wird eine Kontrollstelle Tariftreue ein-
gerichtet. 2Sie prüft anlassbezogen und stichproben-
artig, ob die Auftragnehmer ihre Verpflichtung zur Ge-
währung der geltenden Mindestarbeitsbedingungen 
im Sinne des § 4 erfüllt haben. 3Erforderlichkeit und 
Umfang der Prüfung sind dem Risiko des Einzelfalls 
angemessen anzusetzen. 
 
(2) 1Zu diesem Zweck ist die Kontrollstelle berechtigt, 
von den öffentlichen Auftraggebern 

1. Auskünfte über alle erteilten öffentlichen 
Aufträge, deren Umfang und ihren Inhalt, 

2. die Vorlage prüfungsrelevanter Unterlagen 
und 

3. die Übermittlung von in Dateiform vorhan-
denen prüfungsrelevanten Daten 

zu verlangen. 2Die Pflichten der öffentlichen Auftrag-
geber beziehen sich vor allem auf die zugrundeliegen-
den Verträge einschließlich der vereinbarten Arbeits-
entgelte und vorliegenden Kalkulationsunterlagen. 
3Die Kontrollstelle soll den Auftraggebern eine ange-
messene Frist zur Erfüllung ihrer Pflichten bestim-
men. 
 
(3) 1Gegenüber den Auftragnehmern, ihren Nachun-
ternehmen sowie eingesetzten Verleihunternehmen 
ist die Kontrollstelle berechtigt, 

1. innerhalb der üblichen Betriebs- und Ge-
schäftszeiten deren Grundstücke und Ge-
schäftsräume zu betreten und Prüfungen 
durchzuführen sowie 

2. Einblick in die Unterlagen nach § 14 Abs. 2 zu 
nehmen und hierüber Auskünfte zu verlan-
gen. 

2Auftragnehmer und deren Nachunternehmen sowie 
Verleihunternehmen übermitteln der Kontrollstelle 
auf Anforderung in Dateisystemen einschließlich Da-
tenträgern gespeicherte Daten auf automatisiert ver-
arbeitbaren Datenträgern und in Listen. 3Auskünfte, 
die die verpflichtete Person oder eine oder einen ihrer 
in § 15 der Abgabenordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr aussetzen würden, wegen einer Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, kön-
nen verweigert werden. 
 
(4) Die Kontrollstelle teilt den von einer Prüfung be-
troffenen öffentlichen Auftraggebern zeitnah das Er-
gebnis der Prüfung mit. 
 
(5) Die Kontrollstelle ist berechtigt, die von ihr erho-
benen Daten und ihre Erkenntnisse den Behörden der 
Zollverwaltung sowie den in § 2 Abs. 4 Nrn. 1, 3 bis 6, 
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13 und 14 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 369), genannten und den für die Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Nach-
weisgesetz vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946), zuletzt 
geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), zuständigen Stellen zu 
übermitteln. 
 

§ 15 – Sanktionen 
 

(1) 1Um die Einhaltung der sich aus den Erklärungen 
nach § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflich-
tungen zu sichern, hat der öffentliche Auftraggeber 
für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswerts mit dem 
beauftragten Unternehmen zu vereinbaren; bei meh-
reren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 
10 vom Hundert des Auftragswerts nicht überschrei-
ten. 2Das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung ei-
ner Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu ver-
pflichten, dass der Verstoß durch ein Nachunterneh-
men oder ein Verleihunternehmen begangen wird 
und das beauftragte Unternehmen den Verstoß 
kannte oder kennen musste. 3Ist die verwirkte Ver-
tragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie vom 
öffentlichen Auftraggeber auf Antrag des beauftrag-
ten Unternehmens auf einen angemessenen Betrag 
herabgesetzt werden. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem 
zu beauftragenden Unternehmen, dass die schuld-
hafte und nicht nur unerhebliche Nichterfüllung einer 
sich aus den Erklärungen nach § 4 Abs. 1 oder § 5 
Abs. 1 ergebenden Verpflichtung durch das beauf-
tragte Unternehmen, ein Nachunternehmen oder ein 
Verleihunternehmen den öffentlichen Auftraggeber 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund be-
rechtigt. 
 
(3) Hat das beauftragte Unternehmen, ein Nachunter-
nehmen oder ein Verleihunternehmen mindestens 
grob fahrlässig oder mehrfach gegen die sich aus der 
Erklärung nach § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtun-
gen verstoßen, so hat der öffentliche Auftraggeber 
das betreffende Unternehmen, Nachunternehmen 
oder Verleihunternehmen für die Dauer von bis zu 
drei Jahren von seiner Vergabe öffentlicher Aufträge 
als zu beauftragendes Unternehmen, Nachunterneh-
men und Verleihunternehmen auszuschließen. 
 
(4) Die öffentlichen Auftraggeber haben die für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG und nach § 16 AÜG 

§ 15 – Sanktionen 
 

(1) 1Um die Einhaltung der sich aus den Erklärungen 
nach § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflich-
tungen zu sichern, hat der öffentliche Auftraggeber 
für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswerts mit dem 
beauftragten Unternehmen zu vereinbaren; bei meh-
reren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 
10 vom Hundert des Auftragswerts nicht überschrei-
ten. 2Das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung ei-
ner Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu ver-
pflichten, dass der Verstoß durch ein Nachunterneh-
men oder ein Verleihunternehmen begangen wird 
und das beauftragte Unternehmen den Verstoß 
kannte oder kennen musste. 3Ist die verwirkte Ver-
tragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie vom 
öffentlichen Auftraggeber auf Antrag des beauftrag-
ten Unternehmens auf einen angemessenen Betrag 
herabgesetzt werden. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem 
zu beauftragenden Unternehmen, dass die schuld-
hafte und nicht nur unerhebliche Nichterfüllung einer 
sich aus den Erklärungen nach § 4 Abs. 1 oder § 5 
Abs. 1 ergebenden Verpflichtung durch das beauf-
tragte Unternehmen, ein Nachunternehmen oder ein 
Verleihunternehmen den öffentlichen Auftraggeber 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund be-
rechtigt. 
 
(3) Hat das beauftragte Unternehmen, ein Nachunter-
nehmen oder ein Verleihunternehmen mindestens 
grob fahrlässig oder mehrfach gegen die sich aus der 
Erklärung nach § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtun-
gen verstoßen, so hat der öffentliche Auftraggeber 
das betreffende Unternehmen, Nachunternehmen 
oder Verleihunternehmen für die Dauer von bis zu 
drei Jahren von seiner Vergabe öffentlicher Aufträge 
als zu beauftragendes Unternehmen, Nachunterneh-
men und Verleihunternehmen auszuschließen. 
 
(4) Die öffentlichen Auftraggeber haben die für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG und nach § 16 AÜG 
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zuständigen Stellen über Verstöße der Unternehmen 
gegen die in § 4 Abs. 1 genannten Mindestentgeltre-
gelungen zu informieren. 

 

zuständigen Stellen über Verstöße der Unternehmen 
gegen die in § 4 Abs. 1 genannten Mindestentgeltre-
gelungen zu informieren. 

 

§ 16 – Informations- und Wartepflicht 
 

(1) 1Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, deren ge-
schätzter Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert 
gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB nicht erreicht, 
haben öffentliche Auftraggeber die Unternehmen, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, auf dessen An-
gebot der Zuschlag erteilt werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ih-
res Angebots und über die Wartefrist bis zur Zu-
schlagserteilung gemäß Absatz 2 in Textform zu infor-
mieren. 2Dies gilt entsprechend auch für Unterneh-
men, denen keine Information über die Ablehnung ih-
rer Bewerbung im Teilnahmewettbewerb zur Verfü-
gung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zu-
schlagsentscheidung an die Unternehmen nach Satz 1 
ergangen ist. 
 
(2) 1Der Zuschlag darf frühestens 15 Kalendertage 
nach Absendung der Information nach Absatz 1 erteilt 
werden. 2Wird die Information auf elektronischem 
Weg oder durch Telefax versendet, verkürzt sich die 
Frist auf zehn Kalendertage. 3Die Frist beginnt am Tag 
nach der Absendung der Information durch den öf-
fentlichen Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs 
beim betroffenen Unternehmen kommt es nicht an. 
(3) 1Die Informationspflicht entfällt in Fällen besonde-
rer Dringlichkeit. 2Im Fall verteidigungs- oder sicher-
heitsspezifischer Aufträge (§ 104 GWB) und aus Grün-
den der Geheimhaltung können öffentliche Auftrag-
geber darauf verzichten, bestimmte Informationen 
über die vorgesehene Zuschlagserteilung mitzuteilen, 
wenn die Offenlegung den Gesetzesvollzug behin-
dern, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Ver-
teidigungs-, Sicherheits- oder Geheimhaltungsinte-
ressen, zuwiderlaufen, berechtigte geschäftliche Inte-
ressen von Unternehmen schädigen oder den laute-
ren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen 
würde. 

 

§ 16 – Informations- und Wartepflicht 
 

(1) 1Bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge, deren 
geschätzter Auftragswert den jeweiligen Schwellen-
wert gemäß § 106 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 GWB nicht er-
reicht, haben öffentliche Auftraggeber die Unterneh-
men, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, auf des-
sen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ih-
res Angebots und über die Wartefrist bis zur Zu-
schlagserteilung gemäß Absatz 2 in Textform zu infor-
mieren. 2Dies gilt entsprechend auch für Unterneh-
men, denen keine Information über die Ablehnung ih-
rer Bewerbung im Teilnahmewettbewerb zur Verfü-
gung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zu-
schlagsentscheidung an die Unternehmen nach Satz 1 
ergangen ist. 
 
(2) 1Der Zuschlag darf frühestens 15 Kalendertage 
nach Absendung der Information nach Absatz 1 erteilt 
werden. 2Wird die Information auf elektronischem 
Weg oder durch Telefax versendet, verkürzt sich die 
Frist auf zehn Kalendertage. 3Die Frist beginnt am Tag 
nach der Absendung der Information durch den öf-
fentlichen Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs 
beim betroffenen Unternehmen kommt es nicht an. 
(3) 1Die Informationspflicht entfällt in Fällen besonde-
rer Dringlichkeit. 2Im Fall verteidigungs- oder sicher-
heitsspezifischer Aufträge (§ 104 GWB) und aus Grün-
den der Geheimhaltung können öffentliche Auftrag-
geber darauf verzichten, bestimmte Informationen 
über die vorgesehene Zuschlagserteilung mitzuteilen, 
wenn die Offenlegung den Gesetzesvollzug behin-
dern, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Ver-
teidigungs-, Sicherheits- oder Geheimhaltungsinte-
ressen, zuwiderlaufen, berechtigte geschäftliche Inte-
ressen von Unternehmen schädigen oder den laute-
ren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen 
würde. 

 

§ 17 – Übergangsbestimmungen 
 

(1) Auf Vergaben, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen haben, ist das Niedersächsische Lan-
desvergabegesetz vom 15. Dezember 2008 
(Nds. GVBl. S. 411), geändert durch Gesetz vom 
19. Januar 2012 (Nds. GVBl. S. 6), anzuwenden. 
 

§ 17 – Übergangsbestimmungen 
 

(1) Auf Vergaben, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen haben, ist das Niedersächsische Lan-
desvergabegesetz vom 15. Dezember 2008 
(Nds. GVBl. S. 411), geändert durch Gesetz vom 
19. Januar 2012 (Nds. GVBl. S. 6), anzuwenden. 
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(2) Auf Vergaben, die vor dem 1. Juli 2016 begonnen 
haben, ist dieses Gesetz in der am 30. Juni 2016 gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 
(3) Auf Vergaben, die vor dem 1. Januar 2020 begon-
nen haben, ist dieses Gesetz in der am 31. Dezem-
ber 2019 geltenden Fassung anzuwenden. 
 
(4) Auf Vergaben, die zwischen dem 1. Januar und 
dem 30. Juni 2020 begonnen haben, findet § 38 
Abs. 2 und 3 UVgO keine Anwendung. 

 

(2) Auf Vergaben, die vor dem 1. Juli 2016 begonnen 
haben, ist dieses Gesetz in der am 30. Juni 2016 gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 
(3) Auf Vergaben, die vor dem 1. Januar 2020 begon-
nen haben, ist dieses Gesetz in der am 31. Dezem-
ber 2019 geltenden Fassung anzuwenden. 
 
(4) Auf Vergaben, die zwischen dem 1. Januar und 
dem 30. Juni 2020 begonnen haben, findet § 38 
Abs. 2 und 3 UVgO keine Anwendung. 
 
(5) Auf Vergaben, die vor dem (Datum einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 2) be-
gonnen haben, ist dieses Gesetz in der am (Datum 
einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach Artikel 2) geltenden Fassung anzuwenden. 

 

§ 18 – Inkrafttreten 
 

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 treten § 3 Abs. 3 und 4, § 4 
Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 2 sowie § 12 Abs. 2 am Tag 
nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

 

§ 18 – Inkrafttreten 
 

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 treten § 3 Abs. 3 und 4, § 4 
Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 2 sowie § 12 Abs. 2 am Tag 
nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 
 

 
 
Die Synopse wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und 
ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität wird keine Haftung über-
nommen. 


